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Richter am LG Dr. Reto Mantz, Frankfurt a.M.*

Die Dringlichkeit im Eilverfahren in Zeiten der Pandemie
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Aufgrund der derzeit auch Deutschland treffenden COVID‑19-Pan-
demie, 1) verursacht durch das Coronavirus SARS-CoV‑2, stellen
sich eine Reihe von Fragen, die auch die Justiz und den Zivilprozess
betreffen. Im folgenden Beitrag soll ein kurzes Schlaglicht auf die
Folgen der Pandemie für die Dringlichkeit im einstweiligen Verfü-
gungsverfahren geworfen werden.

I. Einleitung
Aufgrund der COVID‑19-Pandemie (im Folgenden: „Corona-Pan-
demie“) ist das öffentliche Leben derzeit im Großen wie im Klei-
nen erheblich eingeschränkt. Trotzdem müssen kritische Infra-
strukturen und der Bereich der Daseinsvorsorge aufrechterhal-
ten werden. Hierzu gehört auch die Justiz, betroffen und gefragt
sind damit auch deren Angehörige. Im Zivilprozessrecht wird die
Bearbeitung von dringenden Angelegenheiten und damit auch
Eilverfahren vom weiterhin geltenden Justizgewährungsan-
spruch gem. Art. 19 Abs. 4 GG umfasst. Betroffene sollen und
müssen sich weiterhin an die Justiz wenden und hier Eilrechts-
schutz erlangen können. Auf Seiten der Gerichte (und deren Mit-
arbeiter) stellt dies eine große Herausforderung dar, genauso für
die beteiligten Anwälte.2)

In Folge der Pandemie sind öffentliche Sitzungen in großem Um-
fang aufgehoben worden, im Wesentlichen werden an den Ge-

richten nur noch dringende Sitzungen durchgeführt und diese in
der Regel unter besonderen Vorkehrungen, wie z. B. Abstands-
regelungen für den Besucher.

Es stellt sich die Frage, welche Folgen diese Ausgangssituation
für die Bewertung des Verfügungsgrundes, also der Dringlichkeit
im Eilverfahren hat.

II. Grundlagen
Nach § 935 ZPO liegt ein Verfügungsgrund vor, wenn zu besor-
gen ist, dass durch eine bevorstehende Veränderung des beste-
henden Zustands die Verwirklichung des Rechts der betroffenen
Partei vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte. Der
Verfügungsgrund wird auch als „Dringlichkeit“ bezeichnet. Die
Dringlichkeit fehlt, wenn für den Antragsteller im Falle seiner
Verweisung auf das Hauptsacheverfahren keine Nachteile er-
sichtlich werden. Im Wettbewerbs- und Markenrecht wird die
Dringlichkeit aufgrund entsprechender gesetzlicher Regelungen
vermutet (§ 12 Abs. 2 UWG, § 140 Abs. 3 MarkenG).3)

Die Dringlichkeit kann aber wegen Selbstwiderlegung entfallen,
insbesondere wenn der in seinem Recht Betroffene nach Eintritt
der Gefährdung seines Rechts zu lange Zeit mit einem Antrag
zugewartet oder das Verfügungsverfahren nicht zügig betrieben
hat.4) Der Gedanke der Selbstwiderlegung wurde in Ansehung
der gesetzlichen Dringlichkeitsvermutung im Wettbewerbsrecht
entwickelt, ist aber als allgemeiner Rechtsgrundsatz aner-
kannt.5)

Wann von einer Selbstwiderlegung auszugehen ist, auch untech-
nisch „Dringlichkeitsfrist“ genannt, hängt von den Umständen
des Einzelfalls ab. Ausreichend für den Beginn der Dringlich-
keitsfrist sind Kenntnis bzw. grob fahrlässige Unkenntnis6)

von den für die Rechtsverletzung relevanten Umständen. Nicht
erforderlich ist hingegen, dass der Verletzte die ihm bekannten
Umstände auch zutreffend rechtlich einordnet.7)

Auch die Länge der Dringlichkeitsfrist hängt vom Einzelfall ab
und steht grundsätzlich im Ermessen des Gerichts. Bei einer
ganz einfachen Angelegenheit, bei der ohne weiteren Aufwand
recherchiert und Eilrechtsschutz eingeleitet werden kann, liegt
eine kurze Frist nahe. Bei komplexen Sachverhalten, der Not-
wendigkeit der intensiven Erforschung des Sachverhalts, Rück-
sprache und Durchführung einer Abmahnung der Gegenseite
wird die Frist länger sein. In der Praxis haben sich in den ver-
schiedenen OLG-Bezirken „typische“ Fristen eingebürgert. Sie* Der Beitrag gibt die persönliche Auffassung des Autors wieder. Mehr über den Autor

erfahren Sie auf S. ￭.
1) Für die Hintergründe sehr zu empfehlen ist hier der umfangreiche und (derzeit)

ständig aktualisierte Wikipedia-Artikel „COVID‑19-Pandemie“, https://de.wikipedia.
org/wiki/COVID-19-Pandemie.

2) Zu den Problemen und Lösungsansätzen im Zivilprozess s. Windau, LTO v. 11.03.
2020, https://www.lto.de/persistent/a_id/40777/; Windau, Coronavirus und Zivil-
prozess, 13.03.2020, https://www.zpoblog.de/coronavirus-covid19-prozesse-fristen-
wiederinsetzung-stillstand-der-rechtspflege-terminsverlegung/; Windau, „Stillstand
der Rechtspflege“? Oder doch eher „Gerichtsferien“?, 17.03.2020, https://www.zpo
blog.de/corona-stillstand-der-rechtspflege-%c2%a7-245-zpo-gerichtsferien; speziell zum
Eilverfahren Löffel, Zivilrechtliche Eilverfahren in Zeiten der Corona-Krise, 22.03.
2020, https://loeffel-abrar.com/newsblog/zivilrechtliche-eilverfahren-in-zeiten-der-
corona-krise.

3) Da der Gesetzgeber § 140 Abs. 3 MarkenG erst kürzlich geändert hat, ist der früher
vertretenen Auffassung, § 12 Abs. 2 UWG sei auf andere Rechtsbereiche zu über-
tragen, wohl der Boden entzogen.

4) S. nur BGH, 01.07.1999 – I ZB 7/99, GRUR 2000, 151, 152 – Späte Urteilsbegrün-
dung.

5) KG, 09.02.2001 – 5 U 9667/00, NJW-RR 2001, 1201; Mayer, in: BeckOK-ZPO,
35. Ed. 2020, § 935 Rn. 16 m.w. N.

6) OLG Frankfurt a.M., 10.08.2017 – 6 U 63/17, GRUR-RR 2018, 251 Rn. 44 = WRP
2017, 1392; OLG Hamburg, 21.03.2019 – 3 U 105/18, WRP 2019, 917 Rn. 16; Köhler,
in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, UWG, 38. Aufl. 2020, § 12 Rn. 3.15b m.w. N.

7) OLG Frankfurt a.M., 28.04.2016 – 6 U 214/15, WRP 2016, 902.
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liegen grob gesagt zwischen vier Wochen und zwei Monaten.8)

Gerade im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes kann davon
ausgegangen werden, dass sich die spezialisierten Kammern der
Landgerichte an den jeweils in ihrem OLG-Bezirk üblichen Fris-
ten orientieren werden. Eine eingehende Prüfung der Dringlich-
keit von Seiten des Gerichts wird daher häufig erst erfolgen,
wenn seit der Rechtsverletzung schon eine längere Zeit vergan-
gen ist und Anhaltspunkte für ein Überschreiten der Frist beste-
hen. Allerdings werden die genannten Dringlichkeitsfristen häu-
fig nicht als „starre“ Fristen angesehen. Vielmehr können beson-
dere Umstände dazu führen, dass eine Dringlichkeit auch nach
mehrmonatigem Zuwarten noch angenommen wird. Zu denken
ist hier insbesondere an Fälle, in denen der in seinen Rechten
möglicherweise Verletzte zunächst umfangreich recherchieren
muss, ob eine Rechtsverletzung vorliegt (z. B. durch langwierige
chemische Analyse von möglicherweise mit rechtsverletzenden
Verfahren hergestellten Stoffen) oder wer Täter der Rechtsver-
letzung ist9) (z. B. bei – ggf. bewusst – verworrenen Unterneh-
mensstrukturen des Verletzers im Ausland). Allerdings liegt ein
dringlichkeitsschädliches Verhalten auch dann vor, wenn mit
Ermittlungsmaßnahmen zu lange zugewartet wird.10)

Auch imweiteren Verlauf eines Verfahrens darf die Dringlichkeit
nicht aus dem Auge verloren werden.11) So muss der Antragstel-
ler, der nicht durch eine einstweilige Verfügung gesichert ist,
jeweils beachten, dass ein Verhalten, das zu Verzögerungen füh-
ren kann, möglicherweise als dringlichkeitsschädlich anzusehen
ist. Erteilt das Gericht dem Antragsteller Hinweise, muss er hie-
rauf zügig reagieren. Fristverlängerungs- oder Terminsverle-
gungsanträge12) werden generell kritisch betrachtet, solange
der Antragsteller nicht durch eine bereits erlassene einstweilige
Verfügung gesichert ist.13) Gleiches gilt im Rahmen des Be-
schwerdeverfahrens, z. B. wenn eine Begründung der Beschwer-
de nicht binnen der Beschwerdefrist eingereicht14) oder eine
Fristverlängerung hierfür beantragt wird.15)

Auch im Fall, dass eine einstweilige Verfügung zunächst erlas-
sen, imWiderspruchsverfahren aber aufgehoben wurde, und der
Antragsteller sich die Berufungsbegründungsfrist zumindest
nicht ganz unerheblich verlängern lässt und diese Verlängerung
im Folgenden auch tatsächlich ausnutzt, gibt er unter Umstän-
den zu erkennen, dass es ihm mit der Verfolgung seines An-
spruchs im einstweiligen Rechtsschutz nicht (mehr) dringend
ist.16) Selbst wenn der Antragsteller in der ersten Instanz eine
einstweilige Verfügung erfolgreich erwirkt und verteidigt hat,
muss er im weiteren Verfahren besondere Vorsicht walten las-
sen.17)

III. Dringlichkeit und Pandemie
Die dargestellten Grundsätze weisen denWeg auch für Lösungen
in einer pandemischen Situation, in der sowohl die Justiz als auch
Anwälte und Betroffene vor besonderen Herausforderungen ste-
hen. Es spricht dann Vieles dafür, in einer solchen Situation auch
bei der Anwendung der Dringlichkeitsfristen die genannten
Maßstäbe großzügig anzuwenden.18)

Hierbei wird auch zu beachten sein, dass durch die Pandemie
nicht nur das Eilverfahren, sondern der gesamte Justizablauf in
erheblichem Maße betroffen ist. Dementsprechend ist damit zu
rechnen, dass die Bearbeitung von Hauptsachen sich insgesamt
verzögern wird. Denn nach einem Ende der Pandemie und seiner
starken Auswirkungen wird der Justizbetrieb zunächst wieder in
Gang kommen müssen. Abgesetzte mündliche Verhandlungen
müssen nachgeholt werden, während zugleich die vorher termi-
nierten und (ggf. noch) nicht aufgehobenen Sitzungen und Ver-
fahren bearbeitet werden müssen. Diese Aufräumarbeiten wer-
den viele Ressourcen binden. Dementsprechend verschiebt sich
auch der Maßstab bei der Frage, ob der Betroffene auf das Haupt-
sacheverfahren verwiesen werden kann, zumindest ein Stück
weit.

1. Antragsverfahren
Im Stadium des Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfü-
gung stellt sich speziell die Frage, wie mit der Dringlichkeitsfrist
umzugehen ist. Es spricht Vieles dafür, in einer solchen Situation
von der Annahme starrer Fristen abzusehen, was ohnehin der
Praxis der meisten Gerichte entsprechen dürfte. Dementspre-
chend wird es ganz konkret auf den Einzelfall ankommen. Die
Corona-Pandemie eröffnet dem Antragsteller jedenfalls Diskus-
sionsspielraum, den er bei Gericht nutzen kann, wenn er die im
jeweiligen OLG-Bezirk übliche Dringlichkeitsfrist nicht eingehal-
ten hat. Dabei wird es aber nicht ausreichen, nur pauschal auf die
„Corona-Pandemie“ zu verweisen.19) Vielmehr dürfte hier kon-
kreter Vortrag dazu erforderlich sein, warum binnen der Dring-
lichkeitsfrist ein Antrag tatsächlich nicht erfolgreich gestellt wer-
den konnte.

Hierbei bieten die Schwierigkeiten, die sich dem Betroffenen und
seinem Anwalt stellen, eine Vielzahl von Anhaltpunkten, auf die
man sich berufen kann: Bereits das Gespräch zwischen Anwalt
und Mandant wird aktuell möglicherweise verzögert. Einerseits
wird der Betroffene bzw. der entscheidende Mitarbeiter eines in
seinen Rechten verletzten Unternehmens eventuell im Home-
Office sein und nicht alle erforderlichen Dokumente zur Hand
haben. Auch die internen Absprachen können erschwert sein.
Gleiches kann für den Anwalt gelten, der durch den Mehrauf-
wand der digitalen Kommunikation und seine private Kinderbe-
treuungssituation, seine eigene Erkrankung (und damit die Not-
wendigkeit einer Bestellung eines Stellvertreters nach § 53
BRAO20) und für den Mandanten die Instruktion des Vertreters
oder die Suche nach einem neuen Anwalt) oder eine solche in der
Familie nicht bzw. nicht so schnell reagieren kann wie üblich.
Spiegelbildlich kann es sein, dass der Antragsgegner auf die Ab-
mahnung hin eine Fristverlängerung erbittet, die länger als üb-
lich ist.21) Mit Blick auf die allseits bestehenden Probleme wird
es dem Antragsteller kaum zum Nachteil gereichen können,
wenn er diese Verlängerung ausnahmsweise länger gewährt.
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8) Zu den einzelnen OLG-Bezirken s. Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, (Fn. 6),
§ 12 Rn. 3.15b; Berneke/Schüttpelz, Die einstweilige Verfügung in Wettbewerbssa-
chen, 4. Aufl. 2018, Rn. 157 ff.

9) Vgl. z. B. KG, 29.05.2001 – 5 U 10150/00, NJW-RR 2002, 113.
10) OLG Köln, 14.07.2017 – 6 U 197/16, GRUR-RR 2018, 207 Rn. 60; Köhler, in: Köhler/

Bornkamm/Feddersen, (Fn. 6), § 12 Rn. 3.15a.
11) Dazu Traub, GRUR 1996, 707, 710; Berneke/Schüttpelz, (Fn. 8), Rn. 202; Feddersen, in:

Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche und Verfahren, 12. Aufl. 2019, Kap. 54
Rn. 24a; Ohly/Sosnitza, UWG, 7. Aufl. 2016, § 12 Rn. 119 m.w. N.; s. instruktiv auch
die Fälle bei Löffel, 31.03.2017, https://loeffel-abrar.com/newsblog/dringlichkeits
schaedliche-litigation-pr-im-verfuegungsverfahren-wenn-die-sache-nicht-so-eilig-ist.

12) Vgl. nur OLG Stuttgart, 12.10.2017 – 2 U 162/16, WRP 2018, 369.
13) Retzer, in: Harte-Bavendamm/Henning-Bodewig, UWG, 4. Aufl. 2016, § 12 Rn. 323;

Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, (Fn. 6), § 12 Rn. 3.16 m.w. N.
14) Köhler, in: Köhler/Bornkamm/Feddersen, (Fn. 6), § 12 Rn. 3.16 m.w. N.
15) KG, 20.09.2016 – 5 W 147/16, GRUR-RR 2017, 128 – Selbstwiderlegung im Be-

schwerdeverfahren.
16) OLG Celle, 17.09.2015 – 13 U 72/15, BeckRS 2016, 17073; KG, 16.04.2009 –

8 U 249/08, MDR 2009, 888; OLG Köln, 18.03.2019 – 15 U 25/19, BeckRS 2019,
22208.

17) Vgl. zu einer besonderen Fallkonstellation OLG Düsseldorf, 25.08.2015 – I‑20 U 196/
14, WRP 2015, 1541.

18) Vgl. auch Löffel, GRUR-Prax 2020, im Erscheinen; Löffel, Zivilrechtliche Eilverfahren
in Zeiten der Corona-Krise, 22.03.2020, https://loeffel-abrar.com/newsblog/zivilrecht
liche-eilverfahren-in-zeiten-der-corona-krise.

19) Z. B. wie folgt in den Rechtsausführungen: „Die Sache ist auch dringlich. Aufgrund der
aktuellen Corona-Epidemie konnte der Antrag vorher nicht eingereicht werden.“

20) Vgl. hierzu Huff, Corona und Berufsrecht – Woran Rechtsanwälte denken müssen,
LTO v. 13.03.2020, https://www.lto.de/persistent/a_id/40829.

21) Vgl. hierzu auch Mantz, WRP 2020, 416 Rn. 64.
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Zu beachten sein wird aber stets, dass zu Recht weiterhin vom
Antragsteller verlangt wird, dass er alles ihm Zumutbare tun
muss, um schnell zu seinem Recht zu kommen. Die Corona-Pan-
demie ist also kein Freifahrtschein, um auch nach Monaten noch
Eilanträge einzureichen. Vielmehr muss sich eine Verzögerung
aus der besonderen Situation beim Antragsteller bzw. seinem
anwaltlichen Vertreter ergeben und diese besondere Situation
muss dem Gericht auch konkret erläutert werden. Hierbei wird
man auch davon ausgehen können, dass sich der Antragsteller
technischer Mittel wie der Telefonkonferenz statt des unmittel-
baren Mandantengesprächs, digitaler Übertragung von Doku-
menten etc. bedient, um den sich bietenden Schwierigkeiten zu
begegnen. In diesem Zusammenhang ist übrigens nicht ausge-
schlossen, dass Gerichte es als ein Indiz gegen eine pandemiebe-
dingte Verzögerung ansehen, wenn der Anwalt trotz Überschrei-
tens der Frist einen unnötig umfangreichen und komplexen
Schriftsatz einreicht, statt sich auf den Kern der Sache zu be-
schränken.

Die entsprechenden Umstände sind darüber hinaus nach § 294
ZPO glaubhaft zu machen,22) z. B. durch eine eidesstattliche Ver-
sicherung bzw. bei Umständen aus der Sphäre des Anwalts durch
anwaltliche Versicherung. Sinnvollerweise sollte entsprechen-
der Vortrag auch im Bereich des Wettbewerbs- und Marken-
rechts erfolgen, wo üblicherweise die Dringlichkeitsvermutung
greift. Denn bei Überschreiten der üblichen Dringlichkeitsfristen
stößt die Vermutung an ihre Grenzen und der besonnene, pflicht-
bewusste Antragsteller bzw. dessen anwaltlicher Vertreter soll-
ten das Risiko des Verlusts der Dringlichkeit nicht eingehen.

Überlegt werden sollte im Übrigen auch, ob das Gericht gehalten
ist, den Antragsgegner vor Erlass einer einstweiligen Verfügung
zu dem Sachvortrag des Antragstellers zur (verlängerten) Dring-
lichkeit anzuhören. Nach den BVerfG-Entscheidungen zur pro-
zessualen Waffengleichheit im einstweiligen Verfügungsverfah-
ren“23) muss der Antragsgegner nämlich stets angehört werden,
wenn ihm (z. B. aus der Abmahnung) nicht alle Umstände be-
kannt sind und er hierzu nicht Stellung nehmen konnte. Das
BVerfG geht dementsprechend bei gerichtlichen Hinweisen zur
Dringlichkeit von einer Anhörungspflicht aus.24) Da Ausführun-
gen zur Dringlichkeit in der Regel erst in der Antragsschrift er-
folgen und der Antragsgegner dementsprechend hierzu nicht
Stellung nehmen könnte, spricht einiges für eine Anhörungs-
pflicht.

2. Beschwerdeverfahren
Nichts anderes gilt im Beschwerdeverfahren, in dem der Antrag-
steller noch nicht (bzw. bei Teilzurückweisung noch nicht voll-
ständig) durch die einstweilige Verfügung gesichert ist. Gerade
in der Anfangszeit der Corona-Epidemie, bei der auch die Um-
stellung Schwierigkeiten bereiten kann, können Verzögerungen
mit Blick hierauf entschuldigt werden. Zwar wird die Dringlich-
keit im Grundsatz nach Antragstellung strenger gehandhabt, da
zu diesem Zeitpunkt alle für die Prozessvorbereitung nötigen
Handlungen bereits durchgeführt sind.25) Die durch eine Pande-
mie hervorgerufenen besonderen Problemstellungen ziehen sich

aber durch das gesamte Verfahren. Ein mit Blick hierauf gestell-
ter – und entsprechend begründeter – Fristverlängerungsantrag
muss daher nicht gleich die Dringlichkeit in Frage stellen.

Für den Anwalt birgt diese Situation jedoch durchaus Risiken. Er
wird diese auch nicht dadurch mindern können, dass er z. B. das
Gericht bittet, seinem Antrag (nur) stattzugeben, wenn es diesen
nicht als dringlichkeitsschädlich ansieht. Denn damit würde er
zu erkennen geben, dass er doch schneller agieren könnte – eine
schwierige Situation.

3. Mündliche Verhandlung über den Erlass einer einst-
weiligen Verfügung

Entscheidet sich das Gericht entsprechend § 937 Abs. 2 ZPO da-
zu, über den Erlass der einstweiligen Verfügung mündlich zu
verhandeln, besteht die zusätzliche Problematik, dass im Grunde
der (ungesicherte) Antragsteller nur in absoluten Ausnahmefäl-
len eine Terminsverlegung beantragen darf. Üblich war in sol-
chen Fällen bereits bisher die Bitte um Verlegung des Termins
wegen einer Verhinderung, jedoch zeitlich nach vorn. Da eine
solche Verlegung in der Regel aufgrund der Terminssituation des
Gerichts kaum möglich ist, wird dieses meist einen anderen,
später liegenden Termin bestimmen. Durch den Terminsverle-
gungsantrag nach vorn zeigt der Antragsteller aber i. d. R., dass
ihm die Sache weiter dringlich ist.

Die aktuellen Anordnungen zur Corona-Pandemie26) sehen vor,
dass nicht nur öffentliche Ansammlungen, sondern auch Reisen
mit öffentlichen Verkehrsmitteln vermieden werden sollen. Es
spricht daher Vieles dafür, keine mündlichen Verhandlungen in
öffentlicher Sitzung durchzuführen. Nach der Erfahrung des Ver-
fassers werden aufgrund der Pandemie durch mehrere Gerichte
derzeit auch Eilverfahren von sich aus abgesetzt, so dass es eines
entsprechenden Antrags durch den Antragsteller nicht bedarf.
Hebt das Gericht den Termin hingegen nicht von sich aus auf,
könnte der Antragstellervertreter auf Verständnis beim Antrags-
gegnervertreter hoffen und ihn bitten, einen Verlegungsantrag
zu stellen – besondere Zeiten erfordern eben besondere Maßnah-
men.

Alternativ könnte man um eine Verhandlung nach § 128a ZPO
im Wege der Bild- und Tonübertragung oder eine Entscheidung
im schriftlichen Verfahren bitten, was jeweils zeigt, dass es dem
Antragsteller weiterhin dringlich ist.

Weigert sich das Gericht und besteht auf der Durchführung einer
mündlichen Verhandlung, stellt sich die Frage, ob der Antrag-
steller erscheinen muss. Klar ist, dass ein Versäumnisurteil er-
gehen wird, wenn der Antragsgegner die Sitzung wahrnimmt
und das Gericht nicht entsprechend § 337 S. 1 ZPO davon aus-
geht, dass der Antragsteller ohne sein Verschulden am Erschei-
nen gehindert ist. Drei kürzlich gegen die Durchführung von
mündlichen Verhandlungen (in Strafsachen) vor dem BVerfG er-
hobene Eilanträge blieben ohne Erfolg, teilweise aber aus formel-
len Gründen.27) Es spricht jedoch in der derzeitigen Situation, in
der von Reisen ausdrücklich abgeraten wird und viele Gerichte
auch Sitzungen in Eilverfahren von sich aus absetzen, Vieles
dafür, hier nicht von einem Verschulden auszugehen. Erforder-
lich ist allerdings, dass dem Gericht mitgeteilt wird, dass und
warum man nicht erscheinen wird.28) Jedenfalls wird man aber
im Einspruchsverfahren und soweit erforderlich in der Berufung
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22) Drescher, in: MüKoZPO, 5. Aufl. 2016, § 935 Rn. 21.
23) BVerfG, 30.09.2018 – 1 BvR 2421/17, WRP 2018, 1443 – Prozessuale Waffengleich-

heit beim Erlass von einstweiligen Verfügungen im Beschlusswege I; BVerfG, 30.09.
2018 – 1 BvR 1783/17, WRP 2018, 1448 – Prozessuale Waffengleichheit beim Erlass
von einstweiligen Verfügungen im Beschlusswege II; dazu Bornkamm, WRP 2019,
1242; Löffel, WRP 2019, 8; Mantz, NJW 2019, 953; Mantz, WRP 2020, 416; Smirra,
ZUM 2019, 63, 65; Srocke, K&R 2019, Beilage 1, 33; Vollkommer, MDR 2019, 967;
v. Walter, K&R 2019, 38, 39.

24) BVerfG, 30.09.2018 – 1 BvR 1783/17, WRP 2018, 1448, Rn. 24 – Prozessuale Waf-
fengleichheit beim Erlass von einstweiligen Verfügungen im Beschlusswege II; dazu
Mantz, WRP 2020, 416 Rn. 38.

25) Traub, GRUR 1996, 707, 710.
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argumentieren können, dass die Teilnahme an der mündlichen
Verhandlung, z. B. aufgrund einer längeren Anreise und den der-
zeitigen Auflagen, die im Grunde jede Annäherung an Personen
selbst aus dem engeren Familienkreis untersagen, nicht zumut-
bar war. Hatte der Antragsteller zuvor um alternative Verhand-
lungsmöglichkeiten, z. B. nach § 128a ZPO, gebeten, verbessert
dies sicher seine Ausgangssituation.

4. Widerspruchsverfahren
Im Widerspruchsverfahren ergeben sich keine Besonderheiten
für die Dringlichkeit. Denn der Antragsteller ist gesichert und
muss sich dementsprechend nicht mehr beeilen. Der Antrags-
gegner wiederum obliegt keiner Dringlichkeit, zumindest keiner
solchen, die ihm rein prozessual zum Nachteil gereichen wird.

5. Berufungsverfahren
Wie oben dargestellt, kann die Dringlichkeit auch im Berufungs-
verfahren problematisch werden. Auch hier gilt: Hat der Antrag-
steller in der ersten Instanz gewonnen, liegt der Ball im Feld des
Antragsgegners. Wurde die einstweilige Verfügung hingegen
aufgehoben und will der Antragsteller in der Berufung wegen
durch die Corona-Pandemie verursachten Problemen z. B. eine
Verlängerung der Berufungsfristen beantragen, sollte er dies
auch entsprechend konkret begründen und ggf. glaubhaft ma-
chen, dass ihm eine schnellere Bearbeitung (derzeit) nicht mög-
lich ist.

IV. Fazit
Eine Pandemie ist eine Ausnahmesituation, die besondere
Schwierigkeiten auch in prozessualer Hinsicht für alle Betroffe-
nen bewirkt. In einer solchen Situation sind auch altbekannte
Maßstäbe etwas großzügiger zu sehen.

Insgesamt ist dem Antragsteller zu empfehlen, bei Verzögerun-
gen deutlich zu machen, dass ihm die Sache durchaus dringlich
ist, eine schnellere Bearbeitung aber nicht möglich war – und
warum. Die Entscheidung, ob ein bestimmtes, möglicherweise
zögerliches Verhalten schon dringlichkeitsschädlich oder noch
hinnehmbar ist, bleibt aber eine Frage des Einzelfalls. Dabei darf
das Gericht nicht nur die Interessen des Antragstellers ins Auge
nehmen, sondern muss auch die Interessen des Antragsgegners
berücksichtigen.29) Denn die Großzügigkeit gegenüber dem An-
tragsteller beeinträchtigt natürlich das Interesse an (vorläufiger)
Rechtssicherheit beim Antragsgegner.

Nichtsdestotrotz dürfen Antragsteller wohl auf offene Ohren hof-
fen, wenn Verzögerungen bei ihnen durch die Pandemie hervor-
gerufen werden und deshalb Dringlichkeitsfristen überschritten
oder ein Fristverlängerungsantrag o. ä. gestellt wird, nicht zu-
letzt, weil sich auch die Richter persönlich in ähnlicher Situation
befinden.

29) Feddersen, in: Teplitzky (Fn. 11), Kap. 54 Rn. 25 m.w. N.
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